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 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 69/313 vom 27. Juli 2015 über die Aktions-
agenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar-
stellt, diese unterstützt und ergänzt und dazu beiträgt, die Zielvorgaben für die Umsetzungs-
mittel mit konkreten Politiken und Maßnahmen in einen Kontext zu setzen, und das starke 
politische Engagement bekräftigt, die Herausforderung der Finanzierung und der Schaffung 
förderlicher Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen im Geiste 
globaler Partnerschaft und Solidarität anzugehen,  

 ferner in Bekräftigung des Übereinkommens von Paris1 und seines raschen Inkrafttre-
tens, allen Vertragsparteien nahelegend, das Übereinkommen vollständig durchzuführen, 
und den Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen2, die ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- beziehungsweise Beitritts-
urkunde noch nicht hinterlegt haben, nahelegend, dies so bald wie möglich zu tun, 

 unter Hinweis auf den vom Generalsekretär einberufenen Klimaschutzgipfel vom 
20. September 2023,  

 Kenntnis nehmend vom World Investment Report (Weltinvestitionsbericht) 2023  
mit dem Titel Investing in Sustainable Energy for All (In nachhaltige Energie für alle inves-
tieren),  

 Kenntnis davon nehmend, dass der Generalsekretär die Globale Krisenreaktions-
gruppe für Ernährung, Energie und Finanzen eingerichtet hat,  

 unter Hervorhebung der Synergien zwischen der Agenda 2030 für nachhaltige Ent-
wicklung und dem Übereinkommen von Paris,  

 unter Hinweis auf die Ministerialerklärung des hochrangigen politischen Forums über 
nachhaltige Entwicklung3, in der die Ministerinnen und Minister und Hohen Beauftragten 
den vom Generalsekretär vorgeschlagenen globalen Fahrplan für beschleunigte Maßnahmen 
zugunsten von Ziel 7 der Ziele für nachhaltige Entwicklung zur Kenntnis nahmen und die 
Notwendigkeit anhaltenden Engagements für die Verwirklichung von Ziel 7 bekräftigten,  

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 77/327 vom 25. August 2023, in der sie den 
26. 

https://undocs.org/ot/A/RES/69/313
https://undocs.org/ot/A/RES/77/327
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 in Bekräftigung der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen4, der Rio-Erklä-
rung über Umwelt und Entwicklung5 und der Agenda 216 und der darin festgelegten Grund-
sätze und unter Hinweis auf die im Durchführungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Ent-
wicklung (Durchführungsplan von Johannesburg)7 enthaltenen Empfehlungen und Schluss-
folgerungen und auf die Ergebnisdokumente der Konferenz der Vereinten Nationen über 
nachhaltige Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft, die wir wollen“8, der dritten Interna-
tionalen Konferenz über die kleinen Inselentwicklungsländer mit dem Titel „Beschleunigte 
Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)“9, der zweiten 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Binnenentwicklungsländer mit dem Titel „Wie-
ner Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-2024“10 und 
der Vierten Konferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten Länder 
mit dem Titel „Aktionsprogramm von Istanbul für die am wenigsten entwickelten Länder 
für die Dekade 2011-2020“11 und der Fünften Konferenz der Vereinten Nationen über  
Binnenentwicklungsländer mit dem Titel „Aktionsprogramm von Doha für die am wenigs-
ten entwickelten Länder“12 für die Dekade 2022-2031 sowie der Neuen Urbanen Agenda, 
die auf der vom 17. bis 20. Oktober 2016 in Quito abgehaltenen Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohnungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung (Habitat III)13 verab-
schiedet wurde und in der unter anderem die Bedeutung der Energieversorgung für Städte 
betont wird,  

 sowie erneut erklärend, dass jedes Land selbst die Hauptverantwortung für seine Ent-
wicklung übernehmen muss und dass die Rolle der nationalen Politiken und Entwicklungs-
strategien bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nicht genügend betont 
werden kann, und in der Erkenntnis, dass auf allen Ebenen und in allen Sektoren günstige 
Rahmenbedingungen für die Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung geschaffen 
werden müssen,  

 ferner in Bekräftigung der souveränen Rechte der Länder an ihren Energieressourcen 
und ihres Rechts, eine geeignete Politik für die Erzeugung und Nutzung von Energie festzu-
legen, und in der Erkenntnis, dass die Agenda 2030 zum vollen Nutzen aller, für die heutigen 
und für die kommenden Generationen, umgesetzt wird,  

 betonend, dass der allgemeine Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und 
moderner Energie für alle ein fester Bestandteil der Armutsbekämpfung und der Verwirkli-

_______________ 
4 Resolution 55/2. 
5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/ger-
man/conf/agenda21/rio.pdf. 
6 Ebd., Anlage II. 
7 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 Sep-
tember 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2, 
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf. 
8 Resolution 66/288, Anlage. 
9 Resolution 69/15, Anlage. 
10 Resolution 69/137, Anlage II. 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey,  
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. II. 
12 Resolution 76/258, Anlage. 
13 Resolution 71/256, Anlage. 

http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf
http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf
https://undocs.org/en/a/res/66/288,
https://undocs.org/en/a/res/69/15,
https://undocs.org/en/a/res/69/137,
https://undocs.org/ot/A/CONF.219/7
https://undocs.org/en/a/res/76/258,
https://undocs.org/en/a/res/71/256,
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 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs16;  

 2. nimmt außerdem Kenntnis von der Rolle und den Aktivitäten der Internationalen 
Organisation für erneuerbare Energien in ihrer Eigenschaft als Beobachterin der General-
versammlung gemäß Resolution 66/110 vom 9. Dezember 2011, wobei sie der Organisation 
nahelegt, ihre Mitglieder auch weiterhin bei der Verwirklichung ihrer Ziele im Bereich der 
erneuerbaren Energie zu unterstützen, von den Beiträgen der Internationalen Solarallianz, 
die sie unter anderem in ihrer Eigenschaft als Beobachterin der Generalversammlung gemäß 
Resolution 76/123 vom 9. Dezember 2021 leistet, ihre Arbeit zur gemeinschaftlichen Be-
wältigung der wichtigsten gemeinsamen Herausforderungen bei der großflächigen Einfüh-
rung der Solarenergie befürwortend, sowie von den Beiträgen, die andere internationale und 

https://undocs.org/ot/A/RES/66/110
https://undocs.org/ot/A/RES/76/123
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-Speicherung sowie durch nachhaltige und moderne Bioenergie und Wasserstoff, im Kon-
text der nachhaltigen Entwicklung einschließlich des Klimawandels, und fordert unterstüt-
zende politische Initiativen und Investitionen auf nationaler und internationaler Ebene; 

 14. ist sich dessen bewusst, dass die Energieeffizienz derzeit weltweit deutlich zu 
langsam steigt, als dass sich ihre globale Steigerungsrate bis 2030 verdoppeln ließe, und 
befürwortet, dass, im Einklang mit den einzelstaatlichen Gesetzen und sonstigen Vorschrif-
ten, in allen Wirtschaftssektoren breit angelegte Initiativen zur Verbesserung der Energie-
effizienz gefördert, gegebenenfalls neben weiteren geeigneten Modalitäten Effizienzvor-
schriften und -standards für Gebäude und Energieeffizienz-Kennzeichnungen eingeführt 
und aktualisiert, Energiemanagementsysteme gefördert, bestehende Gebäude nachgerüstet 
und Leitlinien für die öffentliche Beschaffung von Energie erlassen werden sowie dass in-
telligenten Stromnetzen, Fernwärmenetzen und der kommunalen Energieplanung Vorrang 
eingeräumt wird, um die Synergien zwischen der umweltschonenden und wirksamen Nut-
zung von herkömmlichen Ressourcen, erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Ener-
giespeicherung zu verbessern, mit dem Ziel, die Vernetzung der Infrastruktur für saubere 
und erneuerbare Energie zu fördern und die Energieeffizienz zu steigern; 

 15. ist sic



A/RES/78/157 
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner  

Energie für alle sichern 
 

23-25895 10/





A/RES/78/157 
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner  

Energie für alle sichern 
 

23-25895 12/13 
 

von Entwicklungsländern und maßgebliche Interessenträger in die Lage zu versetzen, Pro-
jekte für nachhaltige Energien zu planen, zu finanzieren, durchzuführen und zu überwachen, 
um ihre nationalen Institutionen und Kapazitäten weiter zu stärken; 

 31. ermutigt zur Ausarbeitung tragfähiger, marktorientierter Strategien, die die Kos-
ten neuer Technologien und erneuerbarer Energieressourcen weiter rasch senken und die 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Technologien weiter steigern könnten, gegebenenfalls auch 
durch die Einleitung öffentlicher Maßnahmen für Forschung, Entwicklung und Marktein-
führung, darunter die allmähliche Abschaffung der ineffizienten Subventionierung fossiler 
Brennstoffe, die zu verschwenderischem Verbrauch verleitet, bei gezielter Unterstützung 
der Armen und Schutzbedürftigsten und entsprechend den nationalen Gegebenheiten; 

 32. 
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200 Energiepakten und nimmt außerdem Kenntnis von dem vom Generalsekretär vorge-
schlagenen Fahrplan für beschleunigte Maßnahmen zugunsten von Ziel 7 der Ziele für nach-
haltige Entwicklung, der in seinem Bericht19 beschrieben ist, und vom hochrangigen politi-
schen Forum über nachhaltige Entwicklung; 

 36. fordert den Generalsekretär auf, als Folgemaßnahme zum Energiedialog auf ho-
her Ebene und der Dekade der Vereinten Nationen „Nachhaltige Energie für alle“ seine Zu-
sammenarbeit mit den Mitgliedstaaten an der Umsetzung des Ziels 7 der Ziele für nachhal-
tige Entwicklung auf umfassende und evidenzbasierte Weise fortzusetzen; 

 37. erinnert an ihr Ersuchen an die Präsidentschaft der Generalversammlung, für 
2024 zum Abschluss der laufenden Bemühungen um die Umsetzung des Aktionsplans der 
Dekade eine globale Bestandsaufnahme einzuberufen, die aus außerplanmäßigen Mitteln 
finanziert wird und auf der Weiterverfolgung des Energiedialogs auf hoher Ebene aufbaut, 
um die Verwirklichung des in der Agenda 2030 enthaltenen Ziels 7 der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung weiter zu beschleunigen; 

 38. ersucht die Präsidentschaft der Generalversammlung, mit Unterstützung des 
Sekretariats und in Zusammenarbeit mit UN-Energie und den zuständigen Institutionen des 
Systems der Vereinten Nationen die Vorbereitungen für die globale Bestandsaufnahme zu 
fördern, unter anderem durch regionale und thematische Konsultationen, die aus freiwilligen 
Beiträgen finanziert werden, um damit zwischenstaatliche Dialoge im Bereich Energie an-
zustoßen und weitere Maßnahmen und Partnerschaften zu initiieren und so die Verwirk-
lichung von Ziel 7 der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen; 

 39. fordert das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen auf, im Rahmen beste-
hender Initiativen und vorhandener Ressourcen sowie im Rahmen seines Mandats mit den 
maßgeblichen Interessenträgern, darunter internationale Finanzinstitutionen, und den Ent-
wicklungspartnern, darunter multilaterale und regionale Entwicklungsbanken und der  
Privatsektor, auf die Schließung von Kapazitäts- und Finanzierungslücken hinzuwirken, ins-
besondere in Entwicklungsländern, die Investitionen im Energiebereich aufzustocken und 
bedürftige Länder zu unterstützen und so den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und moderner Energie für alle zu sichern; 

 40. legt UN-Energie nahe, die Kohärenz und die Koordinierung zwischen den ener-
giebezogenen Aktivitäten der Institutionen des Entwicklungssystems der Vereinten Natio-
nen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und mit den vorhandenen Ressourcen zu unter-
stützen, im Einklang mit der Durchführung der Resolutionen 71/243 vom 21. Dezember 
2016, 72/279 vom 31. Mai 2018 und 74/297 

https://undocs.org/ot/A/RES/71/243
https://undocs.org/ot/A/RES/72/279
https://undocs.org/ot/A/RES/74/297
https://undocs.org/ot/E/RES/2019/15
https://undocs.org/ot/A/77/211
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 42. fordert den Generalsekretär auf, soweit angezeigt und wirtschaftlich tragfähig, 
erneuerbare Energien, Energieeffizienz und damit zusammenhängende Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen in allen Einrichtungen und Aktivitäten der Vereinten Nationen weltweit zu fördern; 

 43. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer neunundsieb-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, insbe-
sondere auch über die Aktivitäten zur Begehung der Dekade der Vereinten Nationen „Nach-
haltige Energie für alle“, und beschließt, den Unterpunkt „Zugang zu bezahlbarer, verläss-
licher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern“ unter dem Punkt „Nachhaltige Ent-
wicklung“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

49. Plenarsitzung 
19. Dezember 2023 
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